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 Formulierungen

Art. 1 Zweck

1 Das Beitragsreglement bezweckt und regelt die Höhe von:
a) Mitgliederbeiträgen für Mitglieder mit Stimmrecht gemäss Art. 7 der Statuten
b) Mitgliederbeiträgen für assoziierte Mitglieder gemäss Art. 9 der Statuten
c) Projektbeiträgen für besondere Projekte und Projektbeiträge Dritter gemäss  

 Art. 27, Abs. 1, Bst. b) und c) der Statuten

Art. 2 Mitgliederbeiträge für Mitglieder mit Stimmrecht
1 Der jährliche Mitgliederbeitrag der Kantone Aargau und Solothurn beträgt je CHF 60’000.
2 Der jährliche Mitgliederbeitrag der Regionen (Planungsverband aarau regio, Regional

verein OltenGösgenGäu und Regionalverband zofingenregio) beträgt je CHF 27’000.

Art. 3 Mitgliederbeiträge für assoziierte Mitglieder
1 Der jährliche Mitgliederbeitrag für Gemeinden, Kantone und nicht gewinnorientierte 

 Organisationen beträgt CHF 500.
2 Der jährliche Mitgliederbeitrag für alle anderen Dritten beträgt CHF 1’000.

Art. 4 Projektbeiträge
1 Projektbeiträge für besondere Projekte oder Projektbeiträge Dritter werden im Einzelfall 

mit Leistungsvereinbarungen oder Verträgen geregelt.

Art. 5  Fälligkeit der Beiträge
1 Die Jahresbeiträge werden jeweils im ersten Quartal in Rechnung gestellt.

Art. 7 Inkrafttreten
Dieses Reglement tritt nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung  
am 15. November 2023 in Kraft.
 

Zofingen, 15. November 2023

Hanspeter Hilfiker Tobias Vogel

Präsident Verein AareLand Geschäftsführer Verein AareLand




